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Meinen Eltern





Vorwort

Vereinbarungsabschlüsse mit muslimischen Gemeinschaften stellen den deut-
schen Verfassungsstaat auf die Probe – und erlauben ihm zugleich, sich weiter zu
entwickeln. Der Diskurs wird nicht nur mit den muslimischen Gemeinschaften
geführt, auch der Verfassungsstaat ist es, der in einen Diskurs mit sich selbst tritt.

Mit dem „Staatsvertrag mit Muslimen“ in Hamburg gewinnen grundlegende
Fragen zur strukturell-rechtlichen Integration von muslimischen Gemeinschaften
eine besondere rechtliche Aktualität.

Für mich hat sich gezeigt: Wenngleich wohl noch viele Diskussionen geführt,
Urteile gefällt, Vereinbarungen geschlossen werden müssen: Das Staatskirchenrecht
ist „in Fluss“ geraten.

Die Entwicklungen der letzten Jahre lehren dabei, dass eine differenzierte Be-
trachtung dringend geboten ist. Die Dissertationsphase hat mich Einsichten in
fachlicher, aber auch in persönlicher Hinsicht gelehrt, die ich nicht missen möchte.

Die vorliegendeArbeit wurde von Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität
zu Berlin im Februar 2019 als Dissertation angenommen.

Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Hans Hofmann als meinem Erstgutachter für
seine Anregung, mit dem Gegenstand dieser Arbeit ein hochaktuelles Rechtsthema
von grundlegender Bedeutung für die strukturelle Integration muslimischer Ge-
meinschaften zu wählen.

Herr Prof. Dr. Hofmann nahm sich stets voller Geduld Zeit für die Beantwortung
meiner Fragen; die fachlichen Diskussionen mit ihm gehörten zu den besten Er-
fahrungen dieses Prozesses. Ich durfte von ihm in fachlicher und menschlicher
Hinsicht lernen und bin ihm dafür überaus dankbar.

Gleichfallsmöchte ichmich sehr herzlich bei Prof. Dr. ChristianWaldhoff für sehr
wertvolle Hinweise, sein hohes Engagement bei der Erstellung des Zweitgutachtens
und für die Mitwirkung in der Disputation bedanken. Ebenfalls danke ich sehr Prof.
Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis für sein fachlich beeindruckendes, freundliches Mitwirken
in der Prüfungskommission. Mein Dank für seine wertvolle Unterstützung gilt
weiterhin Prof. Dr. Ansgar Hense.

Sehr hilfreich war die Unterstützung durch das Elsa-Neumann-Stipendium des
Landes Berlin. Dieses Stipendium hat mir eine überaus intensive thematische Er-
fassung ermöglicht. Dafür bin ich dem Land Berlin sehr dankbar.

Einige Weggefährten haben dazu beigetragen, diesen Prozess spannender, aber
auch entspannter zu machen. Dank gebührt den Mitgliedern der Doktorandenver-



einigung der HU-Docs, insbesondere Dr. Cláudia Soares. Dr. Thomas Fritsche danke
ich für wertvolle fachliche Hinweise. Dr. Jürgen Schween von der Hamburger Se-
natskanzlei für den sehr wertvollen Austausch.

Javier Gerber und Wladimir Pushkutse danke ich für ihren langjährigen,
freundschaftlichen Rückhalt, ebenso meiner Schwester Anna Kreutzmann für ihre
sorgfältigen Korrekturarbeiten und klugen Ratschläge.

Mein größter Dank an dieser Stelle gilt meinen Eltern Anne Cech-Kreutzmann
und Thomas Kreutzmann für das Korrekturlesen der ersten Fassungen und für ein
Einbringen als „Sparrings-Partner“ bei der konzeptionellen Weiterentwicklung. Ihre
Liebe für und ihr Glaube an mich begleiten mich bereits mein ganzes Leben – sie
haben entscheidend zu dem Gelingen dieser Arbeit beigetragen. Ihnen ist diese
Arbeit gewidmet.

Berlin, im März 2022 Jana Kreutzmann
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Einleitung und Untersuchungsansatz

Der Staatskirchenvertrag galt bisher als traditionelles Instrument, die Bezie-
hungen von Staat und Kirche zu regeln.1 Mit dem Topos „Staatsvertragsschluss mit
Muslimen“ könnte sich dies nun ändern. Die bisherigen drei Generationen2 des
Vertragsstaatskirchenrechts – bisher Zeugnis einer „flexible[n] Kontinuität und
evolutive[n] Anpassungsfähigkeit des Vertragsrechts von Staat und Kirche“3 und
damit auch der staatskirchenrechtlichen Konzeption als solchen – stehen derzeit vor
genau dieser Herausforderung.

Dabei ist „der Islam“ schon lange keine „Hinterhofreligion“4mehr, wie es noch in
den 80er Jahren hieß: Seine Anhänger stellenmit einemBevölkerungsanteil von über
5% die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland.5

Dass der Islam im historisch gewachsenen Staatskirchenrecht im Verhältnis zu den
christlichenGroßkirchen (noch) als „Minderheitenreligion“ angesehenwerden kann,
macht die Frage nach der Zukunftsfähigkeit noch dringlicher. Stärke und Legitimität
des freiheitlichen, religiös-neutralen Verfassungsstaats zeigen sich gerade auch im
Umgang mit Minderheitenreligionen.

Während Politiker schon vor über 10 Jahren betonten, dass „der Islam“ zu
Deutschland gehöre6 und damit wohl eher eine gesellschaftspolitische Aussage
trafen, ist seine „rechtliche Anerkennung“ mit erheblichen verfassungsrechtlichen
Problemen verbunden.

Diese zeigen insbesondere erfolglose Vertragsschlussbemühungen einiger Bun-
desländer in Richtung eines Vertragsschlusses mit Muslimen.7 Die rheinland-pfäl-
zische Landesregierung etwa hat eigenen Angaben zufolge auf Grund des Putsch-
versuchs in der Türkei im Sommer 2016 die begonnenen Gespräche mit dem DITIB
Landesverband Rheinland-Pfalz einvernehmlich ausgesetzt und Zusatzgutachten
eingeholt, „um die hinreichende Unabhängigkeit von Einflüssen Dritter auf die

1 Schier, Die Bestandskraft staatskirchenrechtlicher Verträge, S. 17.
2 So die Kennzeichnung nach Germann, in: Mückl, Das Recht der Staatskirchenverträge,

S. 91.
3 Siehe dazu und im Folgenden Hense, in: Mückl, Das Recht der Staatskirchenverträge,

S. 115 (116).
4 Albrecht, EssGspr. 20 (1986), S. 82 (88).
5 Stichs, Wieviele Muslime leben in Deutschland?, S. 5.
6 Dazu m.w.N. Hense, Das Recht der Staatskirchenverträge, S. 115 (116).
7 Siehe dazu und im Folgenden diese Arbeit Teil 5 A.



Landesverbände zu untersuchen“.8 Diese Frage wurde auch in Hessen bei der
Aussetzung der Kooperation im Bereich des islamischen Religionsunterrichts mit
demDITIB Landesverband Hessen e.V. aufgeworfen. Auch in Niedersachsen wurde
der Vereinbarungsabschluss aus ähnlichen Gründen zunächst auf Eis gelegt.

Dass (Staats-)Vertragsschlüsse mit Muslimen zulässig und möglich sind, könnte
jedoch ein Blick nach Hamburg ergeben: Nach einem fünfjährigen Verhandlungs-
prozess unterzeichneten am 13.11.2012Hamburgs Erster BürgermeisterOlaf Scholz
(SPD) undVertreter von drei islamischenVerbänden denVertrag zwischen der Freien
undHansestadt Hamburg, demDITIB-LandesverbandHamburg9, SCHURA-Rat der
Islamischen Gemeinschaften in Hamburg10 und dem Verband der Islamischen
Kulturzentren11 (Vereinbarung).12 Der Vertrag, dem die Hamburgische Bürgerschaft
mittels schlichtem Parlamentsbeschluss zustimmte, regelt Aspekte der Religions-
ausübungwie Religionsunterricht, Bestattungswesen und den Bau von Gebetsstätten
sowie solche der grundgesetzlichen Ordnung und Wertegrundlagen.13 Parallel dazu
wurde ein entsprechender Vertrag mit der Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V.14

abgeschlossen.15 Von den in Hamburg abgeschlossenen Vereinbarungen profitierte
auch die Freie Hansestadt Bremen, die in ihren Vertragsverhandlungen mit den
entsprechenden Bremer Islamverbänden ab August 2009 auf den Erfahrungen
Hamburgs aufbauen und eine entsprechende Vereinbarung am 15.01.2013, noch vor
Hamburg, unterzeichnen konnte.16

8 Pressemitteilung der rheinlandpfälzischen Landesregierung v. 01.04.2020, Landesre-
gierung schließt Zielvereinbarungen mit islamischen Verbänden, abrufbar unter: http://mwwk.
rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/landesregierung-schliesst-zielver
einbarungen-mit-islamischen-verbaenden/ (Stand: 18.01.2022).

9 Im Folgenden als DITIB-Landesverband bezeichnet.
10 Im Folgenden als Schura bezeichnet.
11 Im Folgenden als VIKZ bezeichnet.
12 Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, dem DITIB-Landesverband

Hamburg, SCHURA-Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg und dem Verband der
Islamischen Kulturzentren vom 13. November 2012, Drs. 20/5830 v. 13.11.2012. Im Fol-
genden wird er als Vereinbarung abgekürzt.

13 Vgl. dazu die Pressemitteilung der Hamburgischen Senatskanzlei vom 14.08.2012,
abrufbar unter: http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/3551764/2012-08-14-sk-vertrag/
(Stand: 26.04.2017).

14 Im Folgenden als AABF bezeichnet.
15 Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Alevitischen Gemeinde

Deutschland e.V. vom 13. November 2012, Drs. 20/5830 v. 13.11.2012 – die Verträge ent-
sprechen sich inhaltlich weitgehend, so dass viele der folgenden Ausführungen zur Verein-
barung auch Geltung in Hinblick auf diese Vereinbarung haben, vgl. auch Demel, KuR 2013,
S. 93 ff.; Lutz-Bachmann,Mater rixarum?Verträge des Staatesmit jüdischen undmuslimischen
Religionsgemeinschaften, S. 442 ff.; vgl. auch unten Teil 5 B. I.

16 Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Schura-Islamischen Religi-
onsgemeinschaft Bremen e.V., dem DITIB-Landesverband der Islamischen Religionsge-
meinschaften Niedersachsen und Bremen e.V. und demVerband der Islamischen Kulturzentren
e.V. vom15. Januar 2013,Drs. 18/727 v. 15.01.2013.Vgl. zumVorgang die Pressemeldung der
Senatspressestelle Bremen vom 15.01.2013, abrufbar unter: http://www.senatspressestelle.bre
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Das Beispiel Hamburgs, einem Stadtstaat mit etwa 140.000 Muslimen,17 zeigt
einerseits auf, welche verfassungsrechtlichen Probleme mit Vereinbarungsab-
schlüssen mit muslimischen Verbänden einhergehen, anderseits ist zu erkennen, ein
welches rechtliches Potential in Vereinbarungsabschlüssen mit muslimischen Ver-
bänden im Kontext der (staatskirchenrechtlichen) Gesamtrechtsordnung liegt.

Diese Arbeit widmet sich deshalb der strukturell-rechtlichen Integration isla-
mischer Gemeinschaften in die Ordnungskonfigurationen des geltenden Staatskir-
chenrechts am Beispiel Hamburgs und der Fortentwicklung staatskirchenrechtlicher
Rechtsinstitute vor dem Hintergrund sich verändernder Rechtsinterpretation und
-anwendung.18

Dabei ist gewissermaßen „staatskirchenrechtliches Neuland“ zu betreten: Die der
Arbeit zu Grunde liegende Fragestellung nach (staatskirchen-)rechtlicher Aner-
kennung oder Integration musste in der Bundesrepublik Deutschland in diesem
Ausmaß nicht näher definiert oder gestellt werden. Denn die Geschichte des Ver-
fassungs- bzw. Staatskirchenrechts – die stets auch die Geschichte der Staatskir-
chenverträge war – war bislang vorwiegend die des Verhältnisses Staat–christliche
Mehrheitsreligionen. Hollerbach stellte schon 1965 fest, dass Verträge zwischen
Staat und Kirchen zu den „Erscheinungsformen der alltäglichen Rechtswirklich-
keit“19 gehören. Als alltägliche Rechtstatsache sind sie geeignet, Aufschluss über das
Verhältnis der Kontrahierenden zueinander zu geben.

Mit dem Herantreten islamischer Selbstorganisation an einen sich im religions-
strukturellen Wandel befindlichen Staat verändert sich auch die alltägliche
Rechtswirklichkeit. Es stellt sich die Frage, ob das Staatskirchenrecht im Allge-
meinen und das Handlungsinstrument des Staatskirchenvertrages im Besonderen
zukunftsfähig sind.

Doch ganz im Sinne des Diktums Böckenfördes, wonach der freiheitliche säku-
larisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann,20

bezieht sich die Bewährungsprobe nicht nur auf die staatliche Seite: Gelingt es
muslimischen Verbänden, die an einen Ansprechpartner des Staates zu stellenden
Anforderungen zu erfüllen? Und: Warum gelten „Staatsvertragsschlüsse“ mit
Muslimen überhaupt als „juristische Unmöglichkeit“?

Zu Beginn der Arbeit soll auf die Hintergründe und Rechtsprobleme eines
„Staatsvertrages mit Muslimen“ eingegangen werden (Teil 1): Herausgearbeitet

men.de/detail.php?gsid=bremen146.c.60265.de (Stand: 18.12.2017). Der Vertrag wird im
Folgenden als Bremer Vereinbarung abgekürzt.

17 Zahlen nach einer Erhebung der EKDam31.12.2007, abrufbar unter: http://www.ekd.de/
ekd_de/ds_doc/kirchenmitglieder_2007.pdf (Stand: 20.12.2017).

18 Zur wissenschaftlichen Lage und Diskussion: Hense, in: Thümler, Wofür braucht Nie-
dersachsen einen Vertrag mit muslimischen Verbänden?, S. 187 (196 f.).

19 Hollerbach, Verträge zwischen Staat und Kirche, S. 1.
20 Siehe zur Aktualität dieses Ausspruchs und verschiedenen Veröffentlichungen Bö-

ckenfördes Palm, Berechtigung und Aktualität des Böckenförde-Diktums.
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